
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. Juni 2024  

 
 Nr. 2024/1045  

 

Anstellungsbehörde für die Staatsschreiberin oder den Staatsschreiber und ihre oder 
seine Stellvertretung: Änderung der Verfassung des Kantons Solothurn (KV), des 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) und weiterer Gesetze 
sowie des Geschäftsreglements des Kantonsrates von Solothurn 
Abstimmungsbotschaft zur Volksabstimmung vom 22. September 2024 
  

1. Erwägungen 

Die Staatskanzlei unterbreitet die Abstimmungsbotschaft zur Vorlage «Anstellungsbehörde für 
die Staatsschreiberin oder den Staatsschreiber und ihre oder seine Stellvertretung: Änderung 
der Verfassung des Kantons Solothurn (KV)» zur Beratung und Beschlussfassung. 

2. Beschluss 

Die Abstimmungsbotschaft zur Volksabstimmung vom 22. September 2024 wird beraten und be-
schlossen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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